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RS OGH 1991/11/28 8Ob27/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1991

Norm

KO §109 Abs1

Rechtssatz

Die Anerkennung einer angemeldeten titulierten Forderung durch den Masseverwalter setzt voraus, daß der

Forderungstitel in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise die Identität des im Titel bezeichneten Verp;ichteten mit

dem Gemeinschuldner ausweist, so wie dies auch im Exekutionsverfahren von § 7 Abs 1 EO gefordert wird.
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